
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/8/8 2007/09/0314
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.08.2008

Index

43/01 Wehrrecht allgemein

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §112 Abs4 impl;

HDG 2002 §40 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Einem dienstenthobenen Beamten, der keinen Dienst leistet, kann eine Einschränkung der bisherigen Lebenshaltung

durchaus zugemutet werden (Hinweis E vom 23. Mai 2002, Zl. 99/09/0238).
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